
Erneute Trägerbeteiligung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 2. Halbsatz und § 4a Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch
(BauGB)

Stellungnahmen

1 Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 31-61 Koordinierungsstelle (16.08.2018)
2 Kampfmittelräumdienst (20.08.2018)
3 Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Gesundheit (15.08.2018)
4 Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Umwelt, Natur und Wasser (14.08.2018 sowie 29.10.2018)
5 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (12.07.2018)
6 PLEDOC (16.07.2018)
7 Deutsche Telekom Technik GmbH (20.08.2018)
8 Hessen Archäologie (25.07.2018)



1.1

Zu 1.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die
Begründung wird unter Punkt 3.1. Regionalplan Mittelhessen 2010 ent-
sprechend ergänzt.
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Bebauungsplan Wetzlar Nr. 259 „Nauborner Straße, Gemarkungsgrenze, Solmserstraße, Lud-
wig-Erk-Straße“ 2. Änderung, erneute Beteiligung

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m.
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 2. Halbsatz und § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB

STELLUNGNAHME: 1. Regierungspräsidium Gießen Koordinierungsstelle 16.08.2018



1.2

Zu 1.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Bereich ist in der
Planzeichnung gekennzeichnet und in den Festsetzungen sowie der Be-
gründung entsprechend berücksichtigt.

1.3

Zu 1.2: Die Anregung wird teilweise berücksichtigt. Im Bebauungsplan
wird unter Punkt 1.1.3 festgesetzt, dass die Errichtung von Nebenanlagen
im Allgemeinen Wohngebiet außerhalb der Baugrenzen auf den im Über-
schwemmungsgebiet befindlichen Flächen unzulässig ist.



Zu 1.4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, er wurde bereits be-
rücksichtigt. Es wurde bereits folgende textliche Festsetzung aufgenom-
men:

1.2.3 Pflegeverpflichtung
Die Gehölze auf den Flurstücken 31/1 und teilweise angrenzend 38/4 sind
zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Hierbei ist eine fachgerechte Ent-
nahme bzw. ein Auf Stock setzten zulässig.

1.4

Zu 1.5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Beteiligung wurde
nicht auf die betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und
Träger öffentlicher Belange beschränkt. Die Trägerbeteiligung wurde ge-
mäß § 4 Abs. 2 durchgeführt. Es wurde lediglich gemäß § 4a Abs. 3 be-
stimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Tei-
len abgegeben werden können. Darüber hinaus besteht kein weiterer
Handlungsbedarf.

1.5

1.6

Zu 1.6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Belange sind im
Bauleitplanverfahren geklärt worden.



Bauleitplanung der Stadt Wetzlar

Bebauungsplan Wetzlar Nr. 259 „Nauborner Straße, Gemarkungsgrenze, Solmserstraße, Lud-
wig-Erk-Straße“ 2. Änderung, erneute Beteiligung

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m.
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 2. Halbsatz und § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB

STELLUNGNAHME: 2. Kampfmittelräumdienst 20.08.2018

Zu 2.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.
Die Hinweise wurden unter „Kennzeichnungen und Hinweise“ Punkt 3.6
„Bombenabwurfgebiet“ in den Bebauungsplan aufgenommen.

2.1
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Bebauungsplan Wetzlar Nr. 259 „Nauborner Straße, Gemarkungsgrenze, Solmserstraße, Lud-
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Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m.
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 2. Halbsatz und § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB

STELLUNGNAHME: 3. Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Gesundheit 15.08.2018

3.1 Zu 3.1: Die Hinweise werden berücksichtigt und unter „Kennzeichnungen
und Hinweise“ Punkt 3.7 „Regenwassernutzungsanlagen“ in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.
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Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m.
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 2. Halbsatz und § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB

STELLUNGNAHME: 4. Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Umwelt, Natur und Wasser
14.08.2018

4.1

Zu 4.1: Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Begründung wird unter Punkt
3.6 „Überschwemmungsgebiete“ entsprechend ergänzt.
Die Errichtung von Nebenanlagen wurde innerhalb des vom Über-
schwemmungsgebiet überlagerten Bereiches des Allgemeinen Wohnge-
bietes in den textlichen Festsetzungen unter Punkt 1.1.3 ausgeschlossen.



4.2

Zu 4.2: Der Hinweis wird berücksichtigt. Wesentliche Geländeveränderun-
gen werden nicht vorgenommen. Die „Kennzeichnungen und Hinweise“
des Bebauungsplans werden unter Punkt 3.4 „Überschwemmungsgebiet“,
ebenso wie die Begründung unter Punkt 3.6 „Überschwemmungsgebiet“
entsprechend ergänzt.

4.3

Zu 4.3: Der Hinweis beruht auf einer Interpretation des novellierten Hessi-
schen Wassergesetztes. Dies wurde inzwischen gemeinschaftlich mit dem
LDK und RP- Gießen geklärt. Eine Ausweisung von Baugebieten im Ge-
wässerrandstreifen liegt nicht vor. Innerhalb des Gewässerrandstreifens
ist lediglich eine öffentliche Grünanlage festgesetzt. Diese fällt jedoch
nicht unter die Kategorie „Baugebiete“. Nach Abstimmungen zwischen
dem RP Gießen, dem Magistrat und dem LDK konnte sich auf eine ein-
heitliche Auslegung des HWG verständigt werden.
Die überarbeitete Stellungnahme des LDK ist nachfolgend angehängt.
(4.3 neu)

4.4 Zu 4.4: Die Hinweise zum Niederschlagswasser wurden bereits teilweise
unter den „Kennzeichnungen und Hinweisen“ Punkt 3.1 „Zur Verwertung
von Niederschlagswasser“ aufgenommen und werden nun vollständig
aufgenommen.



4.5
Zu 4.5: Die Bedenken konnten inzwischen gemeinschaftlich geklärt und
ausgeräumt werden. Siehe folgende, erneute Stellungnahme. (4.5 neu)
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STELLUNGNAHME: 4. Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Umwelt, Natur und Wasser Überar-
beitete Stellungnahme 29.10.2018



4.3 neu

Zu 4.3 neu: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.
Der 5 Meter breite Gewässerrandstreifen ist mit dem Planzeichen 13.1 als
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Na-
tur und Landschaft festgesetzt.



4.5 neu
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STELLUNGNAHME: 5. Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
12.07.2018

Zu 5.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das RP Gießen
wurde bereits beteiligt.5.1
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§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 2. Halbsatz und § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB

STELLUNGNAHME: 6. PLEDOC 16.07.2018

6.1
Zu 6.1: Der Hinweis wurde bereits in der ersten Trägerbeteiligung berück-
sichtigt. Der erweiterte Geltungsbereich ist von der Leitung nicht weiter
berührt.
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STELLUNGNAHME: 7. Telekom 20.08.2018

7.1 Zu 7.1: Der Hinweis wurde bereits in der ersten Trägerbeteiligung berück-
sichtigt und der Kontakt zwischen dem Bauherrn und der Telekom zur
näheren Abstimmung hergestellt. Vor Beginn der Baumaßnahmen inner-
halb des erweiterten Geltungsbereichs wird ebenfalls ein Kontakt zwi-
schen dem Bauherrn und der Telekom hergestellt.
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STELLUNGNAHME: 8. Landesamt für Denkmalpflege 25.07.2018

Zu 8.1: Der Hinweis wurde bereits in der ersten Trägerbeteiligung berück-
sichtigt. Ein Hinweis auf § 21 HDSchG wurde unter Punkt 3.2 „Boden-
denkmäler“ in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen.8.1


